
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in 

Zeitungen und Zeitschriften sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erstellung und 

Entsendung von Autoren-Beiträgen gelten für alle diesbezüglichen Verträge zwischen Bauverlag BV 

GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer, Herr Michael Voss, Friedrich-Ebert-Str. 62, 33330 

Gütersloh (nachfolgend auch Verlag genannt) und unseren Vertragspartnern 

(Auftraggeber/Autoren). 

Wir behalten uns vor, die AGB in einem unseren Vertragspartnern zumutbaren Umfang zu ändern. 

Für laufende Schuldverhältnisse erlangen die geänderten Geschäftsbedingungen Gültigkeit, wenn 

und soweit der Kunde ihn nicht binnen 14 Tagen nach entsprechender Anzeige von uns in Textform 

widerspricht. 

Einkaufsbedingungen unserer Vertragspartner verpflichten uns nur, wenn sie von uns ausdrücklich 

schriftlich anerkannt werden. Wenn wir ohne ausdrücklichen Widerspruch unsere Leistungen ganz 

oder teilweise erbringen, gilt das nicht als Anerkenntnis. Sich widersprechende Allgemeine 

Vertragsbedingungen sind unwirksam, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer vertraglichen Einbeziehung. 

Im Zweifel gilt das Gesetz. 

 

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und 

Zeitschriften 

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 

über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen 

Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung oder die Veröffentlichung der Anzeige in 

elektronischen Medien, insbesondere dem Internet. 

2. Unsere Auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. 

Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind gegenüber Unternehmen wirksam, wenn sie vom 

Verlag mindestens einen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen Werbemittels 

angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. 

Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach Erhalt der Mitteilung über die 

Preiserhöhung ausgeübt werden. 

3. Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung der 

dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen 

Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Rabatte werden nicht gewährt, wenn die 



mehreren Anzeigen von einem Unternehmen für verschiedenen Werbungtreibende beauftragt 

werden. 

4. Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist der 

schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernverbundene 

Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige 

Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch 

Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei 

Personengesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen. Der Nachweis 

muss spätestens bis zum Abschluss des Insertionsjahres erbracht werden. Ein späterer Nachweis 

kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der 

ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur für die Dauer 

der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich 

anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung.  

5. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 

abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so 

ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 

erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

6. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 5 

genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 

abzurufen, soweit noch ein entsprechender Anzeigenraum in dem vom Verlag gestalteten  

Print-/elektronischen Medium zur Verfügung steht. 

7. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 

Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 

gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 

Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages 

beruht. Stornierungen von Aufträgen sind bis zum Redaktionsschluss-Termin kostenfrei. Bei 

Stornierungen nach dem Redaktionsschluss-Termin sind 25% der gebuchten Mediakosten zu 

entrichten. Bei Stornierungen nach dem Anzeigenschluss-Termin sind 100% der gebuchten 

Mediakosten zu entrichten. Handelt es sich bei dem Auftraggeber um eine natürliche Person, die den 

Anzeigenauftrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (Verbraucher gem. § 13 BGB), so ist 

diesem der Nachweis gestattet, dass ein Schaden in der im vorherigen Satz genannten Höhe 

überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ausgefallen ist. 



8. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 

Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 

9. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 

Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 

werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 

Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 

Hierbei ist eine Mindestfrist von 3 Werktagen vor Anzeigenschluss einzuhalten. Rubrizierte Anzeigen 

werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

10. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere 

Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 

erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

11. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 

Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 

einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 

gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder vom Deutschen Werberat in einem 

Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 

ist. Eine Unzumutbarkeit liegt bei rassistischen, volksverhetzenden und sexistischen Inhalten vor. 

Ferner, wenn die Inhalte zu Drogenkonsum oder Gewalt aufrufen oder Drogenkonsum oder Gewalt 

verherrlichen. Unzumutbar sind gleichsam Anzeigenaufträge, welche sich inhaltlich gegen den Verlag 

oder seine Mitarbeiter richten. Des Weiteren lehnt der Verlag Wahlwerbung oder jedwede andere 

Werbung der Parteien AfD und die LINKE ab, da die Parteiprogramme und die verfolgten Ziele nicht 

mit den Werten des Verlags übereinstimmen. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 

Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 

Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 

Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 

Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 

Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

12. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte 

besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 

der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten 

Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen des Anzeigenauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, 

die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird der Verlag von 

den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 

Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung 



gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die 

Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen 

urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur 

Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus 

einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des 

Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt 

übertragen. 

13. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Veröffentlichungsunterlagen 

(Druckunterlagen bzw. in einer internettauglichen Sprache programmierte Werbebanner) oder 

Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Druckunterlagen 

begründet dies die Pflicht, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen 

Vorgaben in den Media-Informationen des Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig 

vor Schaltungsbeginn anzuliefern. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 

fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 

Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Erfolgt die 

Veröffentlichung in elektronischen Medien, gewährleistet der Verlag lediglich die Veröffentlichung 

der Werbung auf dem vereinbarten Platz zur vereinbarten Zeit. Die vorstehenden Gewährleistungen 

gelten nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Verlages zur Erstellung und 

Übermittlung von Druck- bzw. elektronischen Unterlagen einhält. 

14. Gewährleistungsrechte des Auftraggebers setzen im Geschäftsverkehr voraus, dass der 

Auftraggeber dem Verlag Mängel unverzüglich, spätestens jedoch eine Woche nach Erscheinen, 

schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen dem Verlag unverzüglich nach Entdeckung schriftlich 

mitgeteilt werden. Gewährleistungspflichtige Mängel wird der Verlag durch für den Auftraggeber 

kostenlose Ersatzanzeige beseitigen. Verweigert der Verlag die Erfüllung des Vertrages ernsthaft und 

endgültig oder schlägt die Ersatzlieferung fehl, ist sie dem Auftraggeber unzumutbar oder hat sie der 

Verlag nach wegen unverhältnismäßiger Kosten dafür verweigert, so kann der Auftraggeber nach 

seiner Wahl entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis 

mindern oder Schadensersatz (bzw. ggf. Ersatz seiner Aufwendungen) verlangen. Bei unwesentlichen 

Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die 

Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist für den 

Gewährleistungsanspruch beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. 

15. Der Verlag haftet nach den gesetzlichen Regeln unbegrenzt auf Schadensersatz, soweit nicht die 

nachfolgenden Sätze etwas anderes vorsehen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

haftet der Verlag auch für leichte Fahrlässigkeit, der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen 



vorhersehbaren Schaden. Im Übrigen haftet der Verlag nicht für leichte Fahrlässigkeit. Bei grober 

Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz des typischen 

vorhersehbaren Schadens, es sei denn, der Schaden wurde durch gesetzliche Vertreter oder leitende 

Angestellte des Verlages verursacht. Dies gilt für alle Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, insbesondere auch für die Haftung wegen unerlaubter Handlung. Vorstehende 

Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leib, Leben, Gesundheit. Der 

Auftraggeber ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und -minimierung zu 

treffen. 

16. Probeabzüge für in gedruckten Medien erscheinende Anzeigen werden nur auf ausdrücklichen 

Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 

Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 

Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

17. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 

tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.  

18. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 

Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 

ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen 

Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 

Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Das Entgelt kann alternativ per Lastschrift nach 

vorheriger Vereinbarung eingezogen werden. Der Kunde verpflichtet sich, sofern er am 

Lastschriftverfahren teilnehmen möchte, ein SEPA –Mandat zu erteilen. Der Einzug erfolgt frühestens 

fünf Werktage nach Rechnungsdatum von dem hierfür vorgesehenen Konto. 

19. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der 

Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 

zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 

Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 

Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 

ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 

offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

20. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang 

des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern 

geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 

Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 



21. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 

oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 

Auftraggeber zu tragen.  

22. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 

Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 

beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 

Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei 

Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des 

vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur 

Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. H., 

bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H., bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren  

10 v. H., bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. Eine Auflagenminderung aus 

Gründen der Ziff. 25 bleibt unberücksichtigt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen 

Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 

der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 

zurücktreten konnte. 

23. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 

Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

24. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger 

Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und 

dergleichen - sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur 

Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 

veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier 

Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden 

ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, 

in dem die garantierte, verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage 

steht. Epidemische Lagen von nationaler Tragweite stellen einen Fall höherer Gewalt dar. 

25. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche 

des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 

Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 

Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 

Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 

Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 

 



II. Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erstellung und Entsendung von Beiträgen seitens 

Autoren- und anderer Urheber 

1. Der/Die Autor(in) oder der Urheber sonstiger Beiträge (z. B. Fotograph(in), Zeichner (in), 

Karikaturist(in)), nachfolgend auch zusammengefasst Urheber(in) genannt wird dem Verlag die 

Beiträge elektronisch und ggfs. zusätzlich als Maschinenmanuskript abliefern. Liefert ein/eine 

Autor(in) das Manuskript in elektronische Form ab, gilt als vereinbart, dass er/sie es als Word-Datei 

oder Word-kompatible Datei abliefern wird.  

2. Der/Die Urheber(in) sichert zu, die Beiträge selber zu erstellen und mit der gebotenen Sorgfalt zu 

erarbeiten. Bei der Erstellung der Beiträge wird der/die Urheber(in) Urheberrechte fremder Dritter 

strikt beachten und nicht aus Werken Dritter abschreiben oder sie in sonstiger Weise übernehmen 

oder ohne Quellenangabe zitieren. In diesem Zusammenhang versichert der/die Urheber(in), über 

die Urheberrechte an seinem/ihrem Werk frei verfügen zu können und bisher diesbezüglich keine 

Verfügungen getroffen zu haben. 

3. Der/Die Urheber(in) überträgt dem Verlag räumlich unbeschränkt für die Dauer der gesetzlichen 

Schutzfrist das ausschließliche Recht, die von ihm/ihr verfassten bzw. erstellten vertragsgemäßen 

Beiträge zu vervielfältigen und zu verbreiten (Verlagsrecht) für alle Ausgaben und Auflagen ohne 

Stückzahlbegrenzung und für alle Sprachen und die Beiträge auch in Sammelwerken herauszugeben. 

Insbesondere räumt der/die Urheber(in) dem Verlag auch das Recht ein, die Beiträge zum 

entgeltlichen oder unentgeltlichen Abruf in Datenbanken einzustellen und offline und/oder online zu 

vervielfältigen und zu verbreiten. Zudem erhält der Verlag das Recht, die Beiträge zu bearbeiten und 

zu verändern. Dabei wird der Bauverlag das Urheberpersönlichkeitsrecht des/der Urhebers/in 

beachten. 

4. Der/Die Autor(in) erhält ein Seitenhonorar pro Druckseite gemäß Vereinbarung mit der 

Chefredaktion. Sofern der/die Urheber(in) für die Mehrwertsteuer optiert, versteht sich der Preis 

zuzüglich Mehrwertsteuer.  

 

Stand: April 2022  

Bauverlag BV GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 62 

33330 Gütersloh 

Tel.: 05241 2151 0 

Fax: 05241 2151 2999 

E-Mail: info@bauverlag.de 


